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Vorwort

In dieser Auflage wird die in der Vorauflage begonnene Zusammenarbeit von
Kühl und Heger fortgesetzt. Dabei waren außergewöhnlich viele neue und geän-
derte Vorschriften zu bearbeiten. Ob das StGB durch diese Vorschriften „besser“
wurde, kann man bezweifeln.

Redaktionsschluß war der 15. Dezember 2017, es wurde aber Rechtsprechung
und Literatur bis Februar 2018 nachgetragen.

Die Mitarbeiter in Tübingen sind wegen der Emeritierung von Kühl auf wenige
Freiwillige zurückgegangen, die auch nur zeitweise zurVerfügung standen: Sebastian
Ritter, Tamara Schneider, Alexander Bechtel (alle bei anderen Lehrstühlen bzw.
Dienstherren hauptbeschäftigt), die Sekretärin Frau Höschle ist mir auch noch zur
Seite gestanden. Die Mitarbeiter in Berlin sind: Privatdozent Dr. Erol Pohlreich,
Dr. Anneke Petsche, Alexander Mezari, Isabella Poewe, Maren Rixecker, Sophie
Straßer, DianeWolff-Doettinchem und die Sekretärin Sigrid Schmidt.

Tübingen und Berlin, im Februar Kristian Kühl
Martin Heger



Aus dem Vorwort zur ersten Auflage

Die hier vorgelegte Textausgabe des Strafgesetzbuchs mit Erläuterungen nimmt
eine alte Tradition des Verlages wieder auf, der schon in den Jahren von 1900 bis
1935 eine ähnliche, erst von Staudinger, später von Schmitt betreute Ausgabe hatte
erscheinen lassen. Dass sie 20Auflagen erreichte, zeigt, dass ein Bedürfnis für eine
derartige Bearbeitung des Strafgesetzbuchs besteht.

Die Ausgabe kann und will kein Kommentar im üblichen Sinne sein; wir haben
uns darauf konzentriert, zu allen Vorschriften nur das Wichtigste zu sagen, haben
dabei aber folgende Ziele nicht aus den Augen gelassen: Zunächst haben wir ver-
sucht, die Systematik des Ganzen sowie der einzelnen Bestimmungen herauszuar-
beiten, das eine vor allem durch Vorbemerkungen im Allgemeinen Teil, das andere
durch das Bemühen, die innere Struktur der wichtigeren und schwierigeren Vor-
schriften deutlich werden zu lassen. Dabei sind überall die bedeutsamsten Fragen
wenigstens gestreift. Zweitens ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bis in
die jüngste Zeit in möglicher Vollständigkeit, auch mit zahlreichen unveröffentlich-
ten Entscheidungen, verarbeitet und zitiert, meist mit entsprechenden Urteilen des
Reichsgerichts, das dort allein angeführt ist, wo Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs noch fehlen. Im übrigen sind höchstrichterliche Rechtsprechung und
Schrifttum allenthalben mit dankbarer Anerkennung verwertet, konnten aber mit
Rücksicht auf die Natur des Ganzen nur mit äußerster Sparsamkeit zitiert werden.
Wir haben uns auch nicht gescheut, zu manchen Fragen unsere eigene abwei-
chendeMeinung zu sagen. Drittens ist den Änderungen durch die Strafrechtsnovel-
len seit 1951, an deren Entwürfen die Verfasser seit 1952 einen gewissen Anteil
haben, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So ist eine Ausgabe entstanden, die
bei aller Knappheit doch nicht als oberflächlich gelten möchte und denen nützlich
sein kann, die nur das Wesentlichste an Zweifelsfragen und Rechtsprechung ken-
nenlernen wollen, weil sie erst im Eindringen in den Stoff begriffen sind oder weil
ihnen das Strafrecht nicht im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht. Aber auch dem straf-
rechtlichen Praktiker soll eine erste zuverlässige Orientierung geboten werden.



Aus dem Vorwort zur vierten Auflage

Die dritte Auflage des „Dreher-Maassen“ ist seit 1960 vergriffen. Da Eduard
Dreher damals den bekannten und für die Praxis unentbehrlichen Kurzkommentar
von Schwarz übernahm, war ihm eine gleichzeitige Betreuung auch dieses Erläute-
rungsbuches nicht mehr möglich. In der Zwischenzeit ist aber die Nachfrage nicht
verstummt; das Bedauern um die entstandene Lücke ist aus den verschiedensten
Kreisen immer nachhaltiger zum Ausdruck gebracht worden. Der Verlag hat sich
deshalb entschlossen, wieder an die alte, bis zum Jahre 1900 zurückreichende Tradi-
tion anzuknüpfen. Er lässt ein Erläuterungsbuch erscheinen, das den Zweck erfüllen
soll, dem Lernenden – vornehmlich an Hand der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung, unter Berücksichtigung aber auch des wichtigsten Schrifttums – die Grund-
linien des Strafrechts sichtbar zu machen und dem strafrechtlichen Praktiker eine
erste zuverlässige Orientierung zu bieten. Es war das besondere Anliegen des neu
eingetretenen Mitverfassers, an diesem Grundcharakter des Buches nichts zu än-
dern. Wie bisher soll es der Praxis und der juristischen Ausbildung dienen.

Aus dem Vorwort zur einundzwanzigsten Auflage

Beginnend mit dieser Neuauflage soll das nun seit mehr als 25 Jahren im „Ein-
Mann-Betrieb“ betreute Erläuterungsbuch stufenweise in jüngere Hände gegeben
werden. Die Weiterbearbeitung etwa der Hälfte des Gesamtwerkes ist inzwischen
auf den neu eingetretenenMitautor übergegangen. Dabei wurde der Stoff so aufge-
teilt, dass beim Allgemeinen Teil (§§ 1–79b), bei den ersten Abschnitten des Beson-
deren Teils (§§ 80–121) und beim Strafrecht des Schwangerschaftsabbruchs
(§§ 218–219b) keine Änderung eingetreten ist, während der Besondere Teil im üb-
rigen (§§ 123–217, 220–358) dem neuen Autor übertragen wurde. Mit diesem
„gleitenden“ Übergang versuchen wir, die Einheitlichkeit des Ganzen zu wahren
und vor allem die Kontinuität in der Zielsetzung des Buches und der Methode der
Sachbehandlung zu gewährleisten. Wie weit wir dieses Ziel erreicht haben, wird
der Leser zu beurteilen haben.



Aus dem Vorwort zur vierundzwanzigsten Auflage

Mit dieser Auflage verabschiede ich mich von meinen Lesern. Ich habe das Er-
läuterungsbuch von 1967 bis heute betreut, meistens allein, nur ganz am Anfang
zusammen mit Hermann Maassen und seit der 21. Auflage zusammen mit Kristian
Kühl. Ihn habe ich dafür gewinnen können, die weitere Betreuung des Werkes zu
übernehmen. Dafür bin ich ihm herzlich dankbar. Zugleich haben wir damals einen
stufenweisen Übergang vereinbart, um die Kontinuität in der Methode des Kom-
mentierens und der Begrenzung des Umfangs der Erläuterungen zu wahren. Ich
hoffe, dass uns das gelungen ist.

Jetzt bleibt mir nur noch ein Wunsch für die Zukunft: das Erläuterungsbuch
möge auch weiterhin seine Funktion voll erfüllen.

Heidelberg, im August 2001 Karl Lackner

Auch ich möchte an dieser Stelle danken, und zwar Karl Lackner, dass er mir sein
„Lebenswerk“ anvertraut und mich seit acht Jahren nur leicht steuernd an diesen
Wechsel stufenweise herangeführt hat. Ob ich seine Meisterschaft im „Kurz-
kommentieren“ erreichen kann, wird letztlich der Leser beurteilen.

Tübingen, im August 2001 Kristian Kühl



Aus dem Vorwort zur fünfundzwanzigsten Auflage

Die 25. Auflage ist – was allerdings nicht besonders wichtig ist – eine „Jubi-
läumsausgabe“. Sie ist aber – was schon wichtiger ist – die erste Auflage seit 1967,
an der Karl Lackner, der sich im Vorwort zur 24. Auflage im August 2001 von sei-
nen Lesern verabschiedet hat, nicht mehr als Bearbeiter beteiligt ist; seine über drei-
ßigjährigen Bearbeitungen wirken aber in der jetzigen Neuauflage – für „Kenner“
erkennbar – fort. Ich bin ihm dankbar, dass er mich seit der 21. Auflage nach und
nach an die (vorerst) alleinige Fortführung des Erläuterungswerks herangeführt hat.
Dennoch war die erste Bearbeitung ein „harter Brocken“. Das gilt vor allem für die
bisher von Lackner bearbeiteten Partien, insbesondere die §§ 38–79b, bei denen
der Anfall von Rechtsprechung für mich überraschend groß war. Hinzukommen
21 Gesetzesänderungen, die bei den §§ 66a, 66b, 129b, 152b, 184 a–c und 201a
zu Neukommentierungen zwangen. Zur Materialvermehrung führte auch die aus
verschiedenen Gründen erfolgte einjährige Verschiebung des Erscheinungstermins.
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